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RESOLUTION 65/200

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/454
und Corr.1, Ziff. 27)221.

65/200. Internationales Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das
Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung222, zuletzt Resolution 63/243 vom
24. Dezember 2008, 

eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über
Menschenrechte verabschiedet wurden223, insbesondere des
Abschnitts II.B der Erklärung betreffend Gleichberechtigung,
Würde und Toleranz, 

unter erneutem Hinweis auf die Notwendigkeit, den
Kampf zur weltweiten Beseitigung aller Formen von Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz zu verstärken, 

sowie unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung des
Übereinkommens, das von allen unter der Schirmherrschaft
der Vereinten Nationen verabschiedeten Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte mit die breiteste Akzeptanz ge-
nießt, 

bekräftigend, dass entsprechend der Erklärung und dem
Aktionsprogramm von Durban, die am 8. September 2001
von der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz verabschiedet wurden224, der weltweite Beitritt zu
dem Übereinkommen und seine vollständige Durchführung
von höchster Bedeutung für die Förderung der Gleichberech-
tigung und der Nichtdiskriminierung auf der Welt sind,

im Bewusstsein der Bedeutung der Beiträge, die der
Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung zur
wirksamen Durchführung des Übereinkommens und zu den
Bemühungen der Vereinten Nationen um die Bekämpfung
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängender Intoleranz leistet, 

unter nachdrücklichem Hinweis auf die Verpflichtung
aller Vertragsstaaten des Übereinkommens, durch Gesetzge-
bungs-, Gerichts- und sonstige Maßnahmen die vollständige
Durchführung des Übereinkommens sicherzustellen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/111 vom 16. De-
zember 1992, in der sie den am 15. Januar 1992 auf der vier-
zehnten Tagung der Vertragsstaaten des Internationalen
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung gefassten Beschluss begrüßte, Artikel 8 Absatz
6 des Übereinkommens zu ändern und Artikel 8 einen neuen
Absatz 7 hinzuzufügen, worin die Finanzierung des Aus-
schusses aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Natio-
nen vorgesehen wird225, sowie erneut ihrer tiefen Besorgnis
darüber Ausdruck verleihend, dass die Änderung des Über-
einkommens noch nicht in Kraft getreten ist, 

betonend, wie wichtig es ist, dass der Ausschuss rei-
bungslos funktionieren kann und über alle Einrichtungen ver-
fügt, die zur effektiven Wahrnehmung seiner Aufgaben nach
dem Übereinkommen erforderlich sind, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 63/243, in der die Ge-
neralversammlung beschloss, den Ausschuss zu ermächtigen,
vorübergehend ab August 2009 bis 2011 in jeder Tagungspe-
riode eine zusätzliche Sitzungswoche abzuhalten, und fest-
stellend, dass der Ausschuss dank der zusätzlichen Tagungs-
zeit den Rückstand bei den noch zu prüfenden Berichten ab-
bauen konnte;

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekre-
tärs über die Evaluierung der Nutzung zusätzlicher Tagungs-
zeit durch die Menschenrechtsvertragsorgane226, dem wach-
senden Arbeitsvolumen der Vertragsorgane und ihren immer
häufigeren Ersuchen um mehr Tagungszeit,

I

Berichte des Ausschusses für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Ausschus-
ses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung über seine
vierundsiebzigste und fünfundsiebzigste227 sowie über seine
sechsundsiebzigste und siebenundsiebzigste Tagung228;

221 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgari-
en, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Indi-
en, Irland, Island, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Monaco, Montenegro, Nica-
ragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand,
Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vene-
zuela (Bolivarische Republik) und Zypern.
222 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80;
öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
223 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
224 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.

225 Siehe CERD/SP/45, Anhang. Amtliche deutschsprachige Fassung der
Änderung: dBGBl. 1996 II S. 282, 283.
226 A/65/317.
227 Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Sup-
plement No. 18 (A/64/18).
228 Ebd., Sixty-fifth Session, Supplement No. 18 (A/65/18). 



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses 

472

2. lobt den Ausschuss für seine Beiträge zur wirksa-
men Durchführung des Internationalen Übereinkommens zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung222, insbe-
sondere durch die Prüfung der nach Artikel 9 des Überein-
kommens vorgelegten Berichte, die aufgrund der Mitteilun-
gen nach Artikel 14 des Übereinkommens ergriffenen Maß-
nahmen und themenbezogene Diskussionen, die zur Verhü-
tung und Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz beitragen; 

3. fordert die Vertragsstaaten auf, ihrer Verpflich-
tung nach Artikel 9 Absatz 1 des Übereinkommens nachzu-
kommen, ihre periodischen Berichte über die zur Durchfüh-
rung des Übereinkommens ergriffenen Maßnahmen rechtzei-
tig vorzulegen; 

4. bekundet ihre Besorgnis über die große Anzahl der
nach wie vor überfälligen Berichte, insbesondere Erstberich-
te, was ein Hindernis für die volle Durchführung des Überein-
kommens darstellt; 

5. ermutigt die Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens, deren Berichte längst überfällig sind, die Beratenden
Dienste und die technische Hilfe in Anspruch zu nehmen, die
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte ihnen auf Antrag für die Ausarbeitung der
Berichte zur Verfügung stellen kann; 

6. erklärt erneut, dass die Vertragsstaaten im Ein-
klang mit Artikel 8 des Übereinkommens bei der Benennung
von Mitgliedern des Ausschusses darauf achten sollen, dass
der Ausschuss sich aus Personen von hohem sittlichem Anse-
hen und anerkannter Unparteilichkeit zusammensetzt, die in
persönlicher Eigenschaft tätig sind, und dass der ausgewoge-
nen geografischen Verteilung und der Vertretung der ver-
schiedenen Kulturkreise und der hauptsächlichen Rechtssys-
teme Rechnung zu tragen ist, und legt den Vertragsstaaten na-
he, gebührend darauf zu achten, dass Personen mit juristi-
scher Erfahrung und anerkannter Sachkenntnis auf dem Ge-
biet der Menschenrechte benannt werden und dass Frauen
und Männer paritätisch vertreten sind; 

7. legt dem Ausschuss nahe, auch weiterhin mit Or-
ganen und Mechanismen der Vereinten Nationen, insbeson-
dere mit dem Sonderberichterstatter über zeitgenössische
Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz und den anderen zuständigen Mechanismen des Men-
schenrechtsrats, sowie mit zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten und Infor-
mationen auszutauschen; 

8. legt den Vertragsstaaten des Übereinkommens na-
he, auch künftig in ihre Berichte an den Ausschuss eine Ge-
schlechterperspektive einzubeziehen, und bittet den Aus-
schuss, bei der Wahrnehmung seines Mandats eine Ge-
schlechterperspektive zu berücksichtigen; 

9. legt den Vertragsstaaten des Übereinkommens au-
ßerdem nahe, in ihre Staatenberichte an den Mechanismus
des Menschenrechtsrats für die allgemeine regelmäßige

Überprüfung Angaben über Maßnahmen zur Verhütung und
Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
aufzunehmen, und legt den Vertragsstaaten eindringlich nahe,
die Empfehlungen des Mechanismus für die allgemeine re-
gelmäßige Überprüfung, die zuvor von den Vertragsorganen
formuliert wurden, anzuerkennen und in angemessener Weise
zu behandeln; 

10. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Enga-
gement des Ausschusses bei der Weiterverfolgung der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Durban224;

11. dankt dem Ausschuss für seine bisherigen An-
strengungen, seine Arbeitsmethoden effizienter zu gestalten,
darunter im Hinblick auf die weitere Harmonisierung der Ar-
beitsmethoden der Vertragsorgane, und ermutigt ihn, diese
Anstrengungen fortzusetzen; 

12. begrüßt in diesem Zusammenhang die Maßnah-
men des Ausschusses zur Weiterverfolgung seiner Abschlie-
ßenden Bemerkungen und Empfehlungen, wie etwa die Er-
nennung eines Koordinators für die Weiterverfolgung229 und
die Verabschiedung von Leitlinien für die Weiterverfol-
gung230; 

13. legt den Ausschussmitgliedern nahe, weiter an den
jährlichen Gemeinsamen Tagungen der Ausschüsse und den
Jahrestagungen der Vorsitzenden der Menschenrechtsver-
tragsorgane teilzunehmen, insbesondere im Hinblick darauf,
die Tätigkeiten des Systems der Vertragsorgane besser abzu-
stimmen, das Berichterstattungssystem zu standardisieren
und das Problem des Rückstands bei den Berichten der Ver-
tragsstaaten wirksam zu lösen, namentlich durch die Ermitt-
lung von Effizienzsteigerungen und den möglichst optimalen
Einsatz ihrer Ressourcen sowie durch die Vermittlung und
den Austausch von bewährten Praktiken und entsprechenden
Erfahrungen; 

14. nimmt Kenntnis von dem nach wie vor bestehen-
den Rückstand bei der Prüfung der Berichte der Vertragsstaa-
ten, der den Ausschuss daran hindert, die periodischen Be-
richte der Vertragsstaaten rasch und ohne ungebührliche Ver-
zögerung zu behandeln, sowie von dem Ersuchen des Aus-
schusses an die Generalversammlung, eine zusätzliche Sit-
zungswoche in jeder Tagungsperiode, beginnend im Jahr
2012, zu genehmigen;

15. beschließt, die dem Ausschuss erteilte Ermächti-
gung, vorübergehend in jeder Tagungsperiode eine zusätzli-
che Sitzungswoche abzuhalten, für 2012 zu verlängern, damit
der Rückstand bei der Prüfung der Berichte der Vertragsstaa-
ten und der Individualbeschwerden abgebaut werden kann; 

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung konkrete
und jeweils spezifische Vorschläge zu den Menschenrechts-

229 Ebd., Sixtieth Session, Supplement No. 18 (A/60/18), Anhang IV. 
230 Ebd., Sixty-first Session, Supplement No. 18 (A/61/18), Anhang VI. 
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vertragsorganen, einschließlich des Ausschusses für die Be-
seitigung der Rassendiskriminierung, vorzulegen, die auf der
Arbeit des Generalsekretärs gemäß Resolution 9/8 des Men-
schenrechtsrats vom 24. September 2008231 und der diesbe-
züglichen Arbeit der Vertragsorgane aufbauen und die die
Wirksamkeit dieser Organe verbessern und mögliche Effizi-
enzsteigerungen im Hinblick auf ihre Arbeitsmethoden und
ihren Mittelbedarf aufzeigen sollen, um ihr Arbeitsvolumen
besser zu bewältigen, wobei die Haushaltszwänge und die un-
terschiedliche Belastung der einzelnen Vertragsorgane zu be-
rücksichtigen sind; 

II

Finanzlage des Ausschusses für die Beseitigung 
der Rassendiskriminierung

17. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Finanzlage des Ausschusses für die Beseiti-
gung der Rassendiskriminierung232; 

18. verleiht ihrer tiefen Besorgnis darüber Ausdruck,
dass eine Reihe von Vertragsstaaten des Internationalen
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung222 ihren finanziellen Verpflichtungen noch
immer nicht nachgekommen sind, wie aus dem Bericht des
Generalsekretärs hervorgeht, und appelliert mit Nachdruck an
alle Vertragsstaaten, die mit ihren Beiträgen im Rückstand
sind, ihren ausstehenden finanziellen Verpflichtungen nach
Artikel 8 Absatz 6 des Übereinkommens nachzukommen; 

19. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens
mit allem Nachdruck auf, ihre innerstaatlichen Verfahren zur
Ratifikation der Änderung des Übereinkommens betreffend
die Finanzierung des Ausschusses zu beschleunigen und dem
Generalsekretär umgehend auf schriftlichem Weg ihre Zu-
stimmung zu der auf der vierzehnten Tagung der Vertrags-
staaten des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung am 15. Januar 1992
beschlossenen Änderung225 zu notifizieren, die sich die Gene-
ralversammlung in ihrer Resolution 47/111 zu eigen machte
und die auf der sechzehnten Tagung der Vertragsstaaten am
16. Januar 1996 bekräftigt wurde; 

20. ersucht den Generalsekretär, auch künftig für an-
gemessene finanzielle Regelungen zu sorgen und die notwen-
dige Unterstützung zu gewähren, einschließlich einer ausrei-
chenden Hilfe seitens des Sekretariats, damit der Ausschuss
seine Tätigkeit ausüben und sein zunehmendes Arbeitsauf-
kommen bewältigen kann; 

21. ersucht den Generalsekretär außerdem, diejenigen
Vertragsstaaten des Übereinkommens, die sich mit ihren Bei-
trägen im Rückstand befinden, zu bitten, diese Beträge zu ent-
richten, und der Generalversammlung auf ihrer siebenund-
sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

III

Stand des Internationalen Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung

22. erinnert an den fünfundvierzigsten Jahrestag der
Verabschiedung des Internationalen Übereinkommens zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung222 und
ruft aus diesem Anlass erneut zur universellen Ratifikation
des Übereinkommens und zu seiner wirksamen Durchfüh-
rung durch alle Vertragsstaaten auf, damit jede Form von
Rassendiskriminierung beseitigt wird;

23. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs über den Stand des Übereinkommens233; 

24. bringt ihre Befriedigung darüber zum Ausdruck,
dass nunmehr einhundertvierundsiebzig Staaten das Überein-
kommen ratifiziert haben beziehungsweise ihm beigetreten
sind;

25. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ih-
ren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen uneinge-
schränkt nachzukommen und die Abschließenden Bemerkun-
gen und Allgemeinen Empfehlungen des Ausschusses für die
Beseitigung der Rassendiskriminierung zu berücksichtigen; 

26. bekräftigt ihre Überzeugung, dass es für eine wirk-
same Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz und für die Einhaltung der in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Durban224 eingegangenen Verpflichtun-
gen erforderlich ist, dass die Ratifikation des Übereinkom-
mens beziehungsweise der Beitritt dazu weltweit erfolgt und
dass seine Bestimmungen umgesetzt werden, und bekundet
ihre Enttäuschung darüber, dass die für 2005 angestrebte uni-
verselle Ratifikation des Übereinkommens nicht erreicht wur-
de; 

27. fordert die Staaten nachdrücklich auf, den Umfang
der Vorbehalte, die sie zu dem Übereinkommen anbringen, zu
begrenzen und Vorbehalte so genau und eng wie möglich zu
formulieren, um sicherzustellen, dass kein Vorbehalt mit Ziel
und Zweck des Übereinkommens unvereinbar ist, ihre Vorbe-
halte im Hinblick auf deren Rücknahme regelmäßig zu über-
prüfen und Vorbehalte zurückzunehmen, die im Widerspruch
zu Ziel und Zweck des Übereinkommens stehen; 

28. stellt fest, dass nunmehr vierundfünfzig Vertrags-
staaten des Übereinkommens die in Artikel 14 des Überein-
kommens vorgesehene Erklärung abgegeben haben, und er-
sucht die Vertragsstaaten, die dies noch nicht getan haben, die
Abgabe der Erklärung zu erwägen; 

29. bittet den Vorsitzenden des Ausschusses, der Ge-
neralversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung
unter dem Punkt „Beseitigung von Rassismus, Rassendiskri-
minierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz“ mündlich über die Arbeit des Ausschusses

231 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 53A (A/63/53/Add.1), Kap. I.
232 A/65/312. 233 A/65/292. 
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Bericht zu erstatten und einen interaktiven Dialog mit ihr zu
führen; 

30. beschließt, auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung
unter dem Punkt „Beseitigung von Rassismus, Rassendiskri-
minierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz“ die Berichte des Ausschusses über seine
achtundsiebzigste und neunundsiebzigste sowie über seine
achtzigste und einundachtzigste Tagung, den Bericht des Ge-
neralsekretärs über die Finanzlage des Ausschusses und den
Bericht des Generalsekretärs über den Stand des Überein-
kommens zu behandeln.

RESOLUTION 65/201

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/455,
Ziff. 18)234.

65/201. Universale Verwirklichung des Selbst-
bestimmungsrechts der Völker

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, wie wichtig für die tatsächliche Ge-
währleistung und Einhaltung der Menschenrechte die univer-
sale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker
ist, das in der Charta der Vereinten Nationen verankert und in
den Internationalen Menschenrechtspakten235 sowie in der in
Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. De-
zember 1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker festgeschrie-
ben ist,

den Umstand begrüßend, dass die unter kolonialer,
fremder oder ausländischer Besetzung stehenden Völker in
zunehmendem Maß das Selbstbestimmungsrecht ausüben
und sich zu souveränen und unabhängigen Staaten entwi-
ckeln,

zutiefst besorgt darüber, dass es nach wie vor zu fremder
militärischer Intervention und Besetzung beziehungsweise
zur Androhung solcher Handlungen kommt, wodurch das

Selbstbestimmungsrecht von Völkern und Nationen unter-
drückt zu werden droht oder bereits unterdrückt worden ist,

mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, dass als
Folge des weiteren Vorkommens solcher Handlungen Millio-
nen von Menschen als Flüchtlinge und Vertriebene heimatlos
geworden sind beziehungsweise heimatlos werden, und nach-
drücklich darauf hinweisend, dass konzertierte internationale
Maßnahmen zur Erleichterung ihrer Lage dringend erforder-
lich sind,

unter Hinweis auf die von der Menschenrechtskommis-
sion auf ihrer einundsechzigsten Tagung236 und vorangegan-
genen Tagungen verabschiedeten einschlägigen Resolutionen
betreffend die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker und anderer Menschenrechte infolge fremder militäri-
scher Intervention, Aggression und Besetzung,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die
universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker, namentlich der Resolution 64/149 vom 18. Dezember
2009,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 55/2 vom 8. Sep-
tember 2000 mit der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen und unter Hinweis auf ihre Resolution 60/1 vom
16. September 2005 mit dem Ergebnis des Weltgipfels 2005,
die unter anderem für das Selbstbestimmungsrecht der Völker
eintraten, die unter kolonialer Herrschaft und ausländischer
Besetzung stehen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des General-
sekretärs über das Selbstbestimmungsrecht der Völker237,

1. erklärt erneut, dass die universale Verwirklichung
des Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einschließlich der-
jenigen, die unter kolonialer, fremder und ausländischer Herr-
schaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsächliche
Gewährleistung und Einhaltung der Menschenrechte und für
die Wahrung und Förderung dieser Rechte darstellt;

2. bekundet ihre entschiedene Ablehnung von frem-
der militärischer Intervention, Aggression und Besetzung, da
diese in bestimmten Teilen der Welt zur Unterdrückung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker und anderer Menschen-
rechte geführt haben;

3. fordert die dafür verantwortlichen Staaten auf, ihre
militärische Intervention in fremden Ländern und Hoheitsge-
bieten und deren Besetzung sowie jede Unterdrückung, Dis-
kriminierung, Ausbeutung und Misshandlung sofort einzu-
stellen, insbesondere die brutalen und unmenschlichen Me-
thoden, die Berichten zufolge bei der Begehung dieser Hand-
lungen gegen die betroffenen Völker angewandt werden;

4. beklagt das Leid der Millionen von Flüchtlingen
und Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen ent-

234 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Armeni-
en, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Benin, Bolivien (Plurinatio-
naler Staat), Brunei Darussalam, Burkina Faso, China, Côte d’Ivoire,
Ecuador, El Salvador, Eritrea, Ghana, Grenada, Honduras, Iran (Islami-
sche Republik), Jamaika, Jordanien, Kamerun, Katar, Kenia, Komoren,
Kongo, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagas-
kar, Malaysia, Malediven, Mali, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, St. Lucia, Südafrika, Sudan,
Thailand, Togo, Tunesien, Uganda, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania und
Zentralafrikanische Republik.
235 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr.
591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).

236 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
237 A/65/286.




